
Beschlussauszug
aus der

11. Sitzung der Stadtvertretung Usedom 
vom 14.10.2020

Top 11 Antrag gemäß § 4 Abs. 1 der Geschäftsordnung - Personenschiff-
fahrt zwischen Usedom und Ueckermünde - eingereicht von der 
SPD-Fraktion

Der derzeitige Seekarteneintrag von 1,50 m Wassertiefe für den Schiffsweg von der 
Kehle bis zum Usedomer Hafen entspricht nicht der wirklichen Wassertiefe von durch-
gängig etwa 
2 m. Dadurch werden Schiffsfahrer von Schiffen mit einem Tiefgang von > 1,50 m 
vermutlich davon abgehalten, in den Usedomer Hafen einzufahren.

Hierzu erklärt Herr Kramber vom Planungsbüro Neuhaus & Partner, dass alle zwei 
Jahre eine Verkehrssicherungspeilung durch das Wasser- und Schifffahrtsamt durch-
geführt wird. Aktuelle Veränderungen werden dann den Schiffseignern in ihren See-
karten mitgeteilt.
Die Karten aus 2017 zeigen auf, dass die Wassertiefe teilweise über zwei Meter in der 
Fahrrinne ist und die 1,5 Meter gewährleistet werden.

Herr Dr. Jikeli erklärt, dass hier das Wirtschaftsministerium in die Pflicht genommen 
werden sollte. Aus seiner Sicht muss eine Regelschifffahrt nach Usedom geholt wer-
den. Die Befahrung dieser erfolge jedoch nicht, wenn hier nur 1,5 Meter ausgewiesen 
sind. 
Die Stadtvertretung der Stadt Usedom möge beschließen, dass sich der Bürgermeis-
ter und das Amt Usedom Süd darum bemühen, den Seekarteneintrag von derzeit 1,50 
m Wassertiefe für den Schiffsweg von der Kehle in den Usedomer Hafen den Rea-
litäten anzupassen, also deutlich zu erhöhen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: 1
Enthaltungen: 1


